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Anhang: Akkordleistungswerte seite 

Vor 1    Vorarbeiten 

Vor 1.000 -1.049     Wandbelag 
Vor 1.000 -1.019     Putz abschlagen, alten Plattenbelag entfernen, 

Balkenvenwahrung mit Pappe, Draht und Vorputz  18 
Vor 1.020 -1.029      Putz herstellen  19 
Vor 1.030 -1.039     Sanitärräume  20 
Vor 1.040 -1.049 

Vor 1.050 -1.069      Bodenbelag 
Vor 1.050 -1.069      Unterboden herstellen  21 

Ver 2   Verlegung 

Ver 2.000 - 2.079      Fliesen und Platten, glasiert 
Ver 2.000 - 2.049      Rechteck  22 
Ver2.050 -2.059     Sechseck  23 
Ver 2.060 - 2.069      Achteck  23 
Ver 2.070 - 2.079     kreisförmige mit und ohne Einlagen sowie mit runden 

oder geschweiften Kanten einzeln verlegt  24 
Ver 2.080 - 2.089     zement- oder kunststoffgebundene Bodenplatten oder 

Bodenplatten mit zementgebundener Oberschicht  24 
Ver 2.100 - 2.119.     Mosaik  25 
Ver 2.200 - 2.209      Naturstein ' 26 
Ver 2.210 -2.219      Natursteinriemchen und Zyklome bei Flächenverkleidung  26 
Ver 2.220 -2.229      Polygonale Beläge  27 
Ver 2.230 - 2.239     Römischer Verband  27 
Ver2.300 -2.309     Sockel  27 
Ver 2.310 - 2.319     Treppensockel aus Naturstein oder Betonwerkstein, 

abgestuft bis zu einer Höhe von 10 cm  28 
^ Ver 2.400 - 2.409      Stufen  29 
■^er2.410 -2.419     Stufenbeläge aus Einzelplatten  29 

Neb 3   Nebenarbeiten 

Neb 3.000 -3.049      Nebenarbeiten an Wänden  30 
Neb 3.050 - 3.099      Nebenarbeiten an Böden  31 
Neb 3.050 - 3.069     Schwimmbecken  31 

Zus 4   Zuschläge 

Zus 4.000 - 4.099     Zuschläge  32 

Abs 5   Abschläge 

Abs 5.000 - 5.099      Abschläge :  36 

Bes 6   Besondere Arbeiten 

Bes 6.000-6.019     Freistehende Wände 
Trennwandsteine  37 



Zwischen dem 

1. Arbeitgeberverband der Sauwirtschaft des Saarlandes, 
Kohlweg 18, 66123 Saarbrücken 

2. Baugewerbeverband Rheinland e.V., 
Südallee 31 - 35,56068 Koblenz 

3. Baugewerbeverband Rheinhessen-Pfalz e.V., 
Max-Hufschmidt-Straße 11,55130 Mainz 

einerseits, 

und 

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
Landesverband Rheinland-Pfalz-Saar, 
Kaiserstraße 26 - 30, 55116 Mainz 

andererseits, 

wird 

gemäß § 18 des Bundesraiimentarifvertrages für das Baugewerbe vom-9.6.1997 bzw. in der jeweils gültigen 
Fassung 

folgender Tarifvertrag zur Regelung der Akkordarbeiten im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk abgeschlos- 
sen: 

§ 1     Geltungsbereich 

§1.1       Räumlich:     Rheinland-Pfalz und Saarland 

§ 1.2 Fachlich: Betriebe und selbständige Betriebsabteilungen, die nach ihrer Zweckbestimmung und 
betrieblichen Einrichtung gewerblich Arbeiten des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerks 
ausführen. 

§ 1.3       Persönlich:   Arbeitnehmer, die eine arbeiterrentenversicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. 

§ 2     Gegenstand 

§ 2.1 Akkord im Sinne dieses Tarifvertrages ist die Arbeit, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zur 
Herbeiführung eines bestimmten Arbeitserfolges gegen eine sich nach dem erzielten Arbeitsergebnis 
richtende Vergütung erbracht wird. 



§ 2.2 Sämtliche Arbeiten des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerks unterliegen den Bestimmungen 
dieses Tarifvertrages. Sie sollen grundsätzlich im Akkord ausgeführt werden. Für einzelne Arbeitnehmer 
kann im beiderseitigen Einvernehmen 

auch im Stundenlohn gearbeitet werden (z.B. bei älteren Arbeitnehmern, Klein-Baustellen, Mitnahme ei- 
nes Auszubildenden usw.). 

§2.3 Die jeweils geltenden arbeitsrechtlichen sowie die tariflichen Bestimmungen des Baugewerbes 
(Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe in seiner jeweils gültigen Fassung) sind auch für die 
Arbeiten im Akkord maßgeblich, soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes bestimmt ist. 

§2.4 Für einzelne Arbeitnehmer oder eine Akkordkolonne kann im gegenseitigen Einvemehmen die betrieb- 
liche Arbeitszeit unter Beachtung der Arbeitszeitordnung individuell gestaltet werden. Damit soll es mö- 
glich werden, die Arbeitszeit der jeweils anstehenden Arbeit anzupassen. Wenn die betriebliche tägliche 
oder wöchentliche Arbeitszeit die tarifliche Arbeitszeit überschreitet, ist diese innerhalb zweier 
Kalendermonate auszugleichen. Die Regelung kann nur schriftlich wirksam vereinbart werden. 

§ 3    Akkordlohn/Leistungsumfang 

§ 3.1 Arbeiten im Akkord werden entlohnt nach den im Anhang festgelegten Akkordleistungswerten, multipliziert 
mit dem jeweils geltenden Tarifstundenlohn des Spezialbaufacharbeiters der Berufsgruppe III2 (Fliesen- 
und Plattenleger). 

§ 3.2 Im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer oder der Akkordkolonne können bei Arbeiten mit kleinen zu 
belegenden Flächen prozentuale Zuschläge oder bei großen zu belegenden Flächen prozentuale Ab- 
schläge vereinbart werden. Die Vereinbarung ist nur in schriftlicher Form wirksam. 

§ 3.3 Die Akkordleistungswerte gelten bei Innen- und Außenbelägen für fertige Arbeiten. Sie umfassen folgende 
Leistungen: 

§ 3.3.01 Reinigung des Untergrundes, ausgenommen grober Verschmutzungen 

§ 3.3.02 Zubereitung des Bindematerials ohne Transport 

§ 3.3.03 Herstellung des angegebenen Gefälles 

§ 3.3.04 Annässen des Untergrundes und Herstellen des Spritzbewurfs vor dem Aufbringen der Fliesen und Platten 

§ 3.3.05 Ansetzen und Veriegen unter Beachtung der Farbnuancen (ausgenommen Mindersortierungen) 

§ 3.3.06 Wässern der Fliesen und Platten, soweit erforderiich 

§ 3.3.07 Einwandfreie Herstellung der Anschlüsse an alle angrenzenden Bauteile 

§ 3.3.08 Herstellung aller Durchbrüche in Fliesen und Platten für sämtliche Installationen (z.B. Gas, Wasser, Strom, 
Heizung usw.) 

§ 3.3.09 Verfugen (auch farbig mit werkseitig vorgemischtem Material) oder Ausgießen und einmaliges Reinigen der 
Beläge 

§3.3.10 Schützen der Bodenbeläge mit geliefertem Sägemehl 

§ 3.3.11   Aufstellung einer einfachen Bockrüstung 

§ 3.3.12 Zusammenstellung der übriggebliebenen Materialien bei Räumung der Baustelle 



§ 3.3.13  Beiarbeiten, solange der Arbeitnehmer noch an der Arbeitsstelle beschäftigt ist 

§ 3.3.14  Kennzeichnung und Absperrung der frischverlegten Beläge 

§ 3.3.15  Herstellung des Mörtelbettes, bei Wandbelägen bis 2 cm Dicke, bei Bodenbelägen bis 4,5 cm Dicke. Im 
Dünnbettverfahren Ausgleich des lot- und fluchtrechten Untergrundes ± 3 mm. 

§ 3.4 Entfallen aus technischen Gründen Teile des vorstehenden Leistungsinhaltes, so erfolgt kein Abzug bei den 
Akkordleistungswerten. 

§ 3.5       Sind Akkordleistungswerte für bestimmte Arbeiten nicht festgelegt, 

unterliegt diese Festlegung der freien Vereinbarung. Ändert sich der Leistungsumfang, der dem Akkord- 
leistungswert zugrundeliegt oder werden Hilfsmittel o.a. zur Verfügung gestellt, unterliegt der Akkordleis- 
tungswert der freien Vereinbarung. 

§ 3.6 Die Akkordleistungswerte für Fliesen und Platten sind teilweise auch für die unterschiedlichen Herstel- 
lungsarten und Verarbeitungsmethoden festgelegt. Wenn Fliesen und Platten zur Verarbeitung kommen, 
die nicht in den Leistungswerten angegeben sind, z.B. Cotto, Muster, Einzelfertigungen usw., unterliegt 
die Festlegung entsprechender Werte der freien Vereinbarung. 

§ 3.7      Entsprechende Vereinbarungen nach vorstehenden Absätzen bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. 

§ 3.8 Bei vom Arbeitgeber ausdrücklich geforderter, notwendiger Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, sind 
die im Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe festgesetzten Zuschläge zu zahlen. 

§ 3.9 Bei der Berechnung dieser Zuschläge wird der Durchschnittsverdienst des laufenden Lohnabrechnungs- 
zeitraumes zugrunde gelegt. 

§ 3.10     Für die Arbeit im Akkord wird der tarifliche Stundenlohn garantiert. 

Der Prüfung wird der Lohnabrechnungszeitraum und, wenn sich eine Akkordarbeit über mehr als einen 
Monat erstreckt, die jeweilige Arbeit zugrunde gelegt. Das gilt nicht, wenn Eigenverschulden des Arbeit- 
nehmers voriiegt. 

§ 4     Lohn-/Akkordabrechnung 
§ 4.1 Nach Fertigstellung einer Arbeit hat der Arbeitnehmer, bei Akkordgruppen der Bevollmächtigte, unverzüg- 

lich einen Leistungsnachweis nach dem Muster der Anlage III einzureichen. Das notwendige Aufmaß ist 
nach der VOB Teil C DIN 18 352 nach dem Muster der Anlage IV vorzunehmen. 

§ 4.2 Die Lohn-/Akkordabrechnung soll grundsätzlich monatlich erfolgen. Der Anspruch auf den Lohn wird 
spätestens zum 15. des Monats fällig, der auf den Monat folgt, für den er zu zahlen ist. ' 

§ 4.3 Während der Dauer einer Akkordarbeit erhält der Arbeitnehmer.an dem im Betrieb üblichen Lohnzahlungs- 
tag den tariflichen Gesamttarifstundenlohn für die tatsächlich geleisteten Stunden. 

§ 4.4 Bei Arbeiten, die sich über einen längeren Zeitraum als einen Kalendermonat erstrecken, können in 
monatlichen Abständen nachprüfbare Zwischen-Leistungsnachweise über die bisher ausgeführten Arbei- 
ten vorgelegt werden. Hierauf sind dann als Vorschuß auf den endgültigen Akkord 80 % des überschlägig 
ermittelten Akkordes zu zahlen. 

§ 4.5 Die Ermittlung des Akkord verdienstes hat bis zum 10. Werktag nach Einreichung des Leistungsnachweises 
zu erfolgen. Die Auszahlung des Akkordverdienstes erfolgt am üblichen Lohnzahlungstag des Lohnab- 
rechnungszeitraumes, in dem die Ermittlung fertiggestellt wurde. 



§ 5     Leistungsbedingungen 

§ 5.1 Falls eine Akkordgruppe besteht, können die Mitglieder aus ihrerAkkordgruppe dem Arbeitgeber unverzüg- 
lich einen Bevollmächtigten benennen, der sie in allen mit der Akkordarbeit in Verbindung stehenden 
Angelegenheiten dem Arbeitgeber gegenüber verbindlich vertritt. 

§ 5.2 Vor Arbeitsaufnahme soll dem Arbeitnehmer eine schriftliche Arbeitsanweisung nach dem Muster der 
Anlage I erteilt werden, aus der der Auftraggeber, der Architekt, die Baustelle, die Arbeit, das benötigte 
Material und die Arbeitsgeräte ersichtlich sind. Die Höhenangaben sind genau anzugeben bzw. anzu- 
zeichnen. Das gilt auch für jede Abänderung.. 

§ 5.3 Der Arbeitnehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu überzeugen, daß die Baustelle oder Arbeitsstelle 
in einem Zustand ist, der die ordnungsgemäße und fachgerechte Durchführung der anstehenden vertrag- 
lichen Arbeit zuläßt. 

§ 5.4 Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber unverzüglich nach dem Muster der Anlage II zu benachrichtigen, 
wenn die Baustelle den erforderlichen Zustand nicht ausweist, z.B. bei 

§ 5.4.01 - fehlendem Meterriß, 

§ 5.4.02 - größeren Unebenheiten bei Untergründen für Beläge im Dickbettverfahren, 

§ 5.4.03 - Unebenheiten bei Untergründen im Dünnbettverfahren, 

§ 5.4.04 - nicht gefüllten Mauenwerksfugen, 

§ 5.4.05 - größeren Putzüberständen, 

§ 5.4.06 - fehlendem oder von der Angabe in. den Ausführungszeichnungen abweichendem Gefälle, 

§5.4.07 -Ausblühungen, 

§ 5.4.08 - Spannungs- und Setzrissen, 

§ 5.4.09 - fehlender Abdichtung, 

§ 5.4.10 - nicht ausreichender Konstruktionshöhe, 

§ 5.4.11 - nicht fluchtrecht ausgebildeten Bewegungsfugen, 

§ 5.4.12 - ungeeigneten Temperatur- und Luftverhältnissen im Raum, 

§ 5.4.13 - zu glatten Flächen, 

§ 5.4.14 - zu feuchten Flächen, 

§ 5.4.15 - zu stark saugenden Flächen, 

§ 5.4.16 - gefrorenen Flächen, 

§ 5.4.17 - verschmutzten Flächen, 

§ 5.4.18 - verölten Flächen, 

§5.4.19 -Gipsbatzen, ■ 

§ 5.4,20 - fehlenden Randstreifen bei schwimmenden Estrichen, 

§ 5.4,21 - fehlender Rechtwinkligkeit des Raumes, 

§ 5.4,22 - CM-Messung (Feuchtemessung), 

§ 5.4,23 - Heizprotokoll bei Fußbodenheizung, 

§ 5.4.24 - unzureichenden Schleifarbeiten an Anhydritestrich. 

§ 5.5 Das gleiche gilt, wenn der Beginn oder die Fortsetzung der Arbeit behindert wird. 

§5.6 Wird der Auftrag vom Auftraggeber abgeändert, erweitert oder verringert, ist die Zustimmung des 
Arbeilgebers vor Ausführung einzuholen. Im Falle der Erweitemng ist das nicht notwendig, wenn der 
Auftraggeber die Erweiterung schriftlich verpflichtend bestätigt hat. 



§ 6     Arbeitsausführung 
§ 6.1 Die übernommenen Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik sach- und fachgerecht und 

damit abnahmefähig auszuführen. Dabei sind die Arbeitsunterlagen (z.B. Leistungsbeschreibungen, 
Bauzeichnungen, Arbeitspläne, Werkpläne) zu beachten und insbesondere die Anweisungen des Arbeit- 
gebers zu befolgen. 

§6.2 DiegesetzlichenUnfallverhütungsvorschriften.die Verordnung überbesondere Arbeitsschutzanforderungen 
bei Arbeiten im Freien in derZeit vom 1. November bis 31. März, das Gesetz über die Mindestanforderungen 
an Unterkünfte für Arbeitnehmer, die Ausführungsverordnung zum Gesetz über die Unterkunft bei Bauten, 
die Arbeitsstättenverordnung, die Arbeitsstättenrichtlinien, jeweils in der geltenden Fassung, sind vom 
Arbeitgeber und den Arbeitnehmern zu beachten. Die Verteilung der Arbeiten auf die einzelnen Mitglieder 
einer Akkordgruppe erfolgt innerhalb der Gruppe. 

§ 6.3 Gerüste, Leitern, Mörtelkübel, Pfannen, große Richtplatten, Beleuchtung, Besen, Schaufeln und Eimer und 
für Säurearbeiten Bürsten und Sonderhandwerkszeug werden vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt; 
ausgenommen ist das für den Fliesenleger typische Handwerkszeug (z.B. Kelle, Hammer, Meißel, 
Handschneidemaschine, Wasserwaage, Zollstock, Lot, Lochzange usw.). 

§ 6.4 Das zum Verlegen benötigte Material ist rechtzeitig durch den Arbeitnehmer anzufordern. Dieses Material 
hat der Arbeitgeber auf die Venwendungsebene der Baustelle zu liefern, höchstens 30 m von der 
Verarbeitungsstelle entfernt. 

§ 6.5 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen verschließbaren Raum zur Verfügung zu stellen, in dem der 
Arbeitnehmer das Handwerkszeug und Gerät unterbringen kann. 

§ 6.6 Der Fliesenleger hat die Geräte und Betriebsmittel sorgsam und schonend zu behandeln. Der Fliesenleger 
hat am Bau dem Arbeitgeber den Empfang des Fliesenmaterials und der Gerätschaften zu bescheinigen 
und ist dem Arbeitgeber für die übernommenen Materialien und Gerätschaften verantwortlich. 

§ 6.7 Mit den gelieferten Stoffen (Baustoffen, Bauteilen, Bauhilfs- und Betriebsstoffen) ist sparsam und sorgfältig 
umzugehen. 

§ 6.8 Werden vorsätzlich oder grob fahriässig Stoffe vergeudet oder Geräte oder Werkzeuge beschädigt, so ist 
dafür Ersatz zu leisten. 

§ 7     Stundenlohnarbeiten, Wartezeiten 
§ 7.1 Arbeitet der Fliesenleger im Stundenlohn, hat er Anspruch auf den ihm nach seiner Berufsausbildung bzw. 

Tätigkeit zustehenden Gesamttarifstundenlohn. 

§ 7.2 Bei Stundenlohnarbeiten sind die Nachweise täglich auszufertigen und vom Bauherrn (Auftraggeber des 
Arbeitgebers) oder seinem bevollmächtigten Vertreter unterzeichnen zu lassen. Sie müssen genaue 
Angaben über Art, Zeit und Dauersowie alle verwendeten Materialien der Arbeit enthalten; ebenso über alle 
tariflichen Zuschläge, Wegezeiten und Fahrgelder. 

§ 7.3 Bei allen Stundenlohnarbeiten (also insbesondere Reparaturarbeiten) ist die vom Arbeitnehmer auf- 
gewendete Transportzeit für Werkzeuge und Materialien als Arbeitszeit zu vergüten. 

§ 7.4 Wartezeiten während der Akkordarbeiten, die der Arbeitnehmer nicht verschuldet hatj werden mit dem 
Stundenlohn zuzüglich 25 % vergütet, soweit der Arbeitsausfall nicht infolge ungünstiger Witterung 
eingetreten ist und der Arbeitnehmer sich unverzüglich mit dem Betrieb in Verbindung gesetzt hat. 



§ 8     Herstellungsmängel 
§ 8.1       Akkordarbeiten unteriiegen bis zu ihrer Fertigstellung der laufenden Kontrolle des Arbeitgebers. 

§ 8.2 Sofern und soweit die Arbeiten nicht sach- und fachgerecht ausgeführt wurden, hat der Arbeitgeber Mängel 
unverzüglich zu rügen und die Aufforderung auszusprechen, die Mängel zu beseitigen. Regelwidrige Arbeit 
ist durch einwandfreie Nacharbeit vom Arbeitnehmer- bei Akkordgruppen durch diese - ohne besondere 
Vergütung zu beheben und in einen abnahmefähigen Zustand zu bringen. Die Selbstkosten für zusätzliches 
Material sind vom Arbeitnehmer zu übernehmen. 

§ 8.3 Ob eine Arbeit regelwidrig ist, stellt der Arbeltgeber mit dem betreffenden Arbeitnehmer - bei Akkord- 
gruppen mit deren Bevollmächtigten - fest. 

§ 8.4 Der Anspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer, regelwidrige Arbeit in einen abnahmefähigen 
Zustand zu bringen, wird nach Feststellung und schriftlicher Aufforderung sofort fällig, spätestens zum 
Zeitpunkt der Abnahme unter Feststellung des Herstellungsmangels. 

§ 8.5 Kommt der Arbeitnehmer mit der Beseitigung regelwidriger Arbeit nach angemessener Fristsetzung in 
Verzug, so kann der Arbeitgeber die Mängelbeseitigung vornehmen und die dafür aufgewendeten Kosten 
dem Arbeitnehmer bzw. der Akkordgruppe berechnen. Als Kosten werden berechnet: 

§ 8.5.1    Tatsächlicher Lohnaufwand zuzüglich eines Zuschlages für lohngebundene Kosten, 

§ 8.5.2    tatsächlicher Stoffaufwand zu Einstandspreisen. 

§ 8.6       Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben unberührt. 

§ 9     Abnahme 

§ 9.1 Die Arbeit des Fliesenlegers oder der Akkordgruppe ist nach Fertigstellung vom Arbeitgeber abzunehmen. 
Das gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer von der Baustelle abgezogen wird. 

§ 9.2 Die Abnahme hat binnen 12 Werktagen nach Mitteilung des Fliesenlegers über die Fertigstellung der Arbeit 
zu erfolgen. Eine andere Frist kann vereinbart werden. 

§ 9.3 Besonders abzunehmen sind auf Veriangen des Fliesenlegers in sich abgeschlossene Teile der Leistung 
oder andere Teile der Leistung, wenn sie durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung 
entzogen werden. 

§ 9.4       Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden. 

§ 9.5 Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Bauherr (Auftraggeber des Arbeitgebers) die Leistung mangelfrei 
abgenommen hat. Hat der Fliesenleger nach dem Muster der Anlage V die mangelfreie Abnahme mit dem 
Bauherrn (Auftraggeber des Arbeitgebers) durchgeführt, erhält er als Pauschalvergütung 50 % des 
Tarifstundenlohnes des Fliesenlegers seiner Berufsgruppe. 

§10   Gewährleistuňgsmängeí 

§ 10.1 Der Arbeitnehmer übernimmt die Gewähr, daß seine Leistung zur Zeit der Abnahme den anerkannten 
Regeln der Technik entspricht und nicht mit Mängeln behaftet ist. 

§ 10.2 Stellen sich Mängel heraus, die bei der Abnahme der Arbeit auch bei sorgfältiger fachmännischer Prüfung 
noch nicht feststellbar waren, so ist der Arbeitnehmer zur Beseitigung des Mangels nach schriftlicher 
Aufforderung sofort verpflichtet, wenn der Mangel auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. 

§10.3 Befindet sich der Arbeitnehmer mit der Mangelbeseitigung nach Fristsetzung in Verzug, so ist der 
Arbeitgeber berechtigt, die Mangelbeseitigung nach § 8 vorzunehmen. 

§ 10.4     Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben unberührt. 



§ 11    Haftung 

§ 11.1 Jeder im Akkord tätige Arbeitnehmer haftet gegenüber dem Arbeitgeber für die Erfüllung der Verpflichtun- 
gen aus dem Akkordtarifvertrag, insbesondere für die sach- und fachgerechte Ausführung der gesamten 
Arbeit. 

§11.2 Die IVlitglieder einer Akkordgruppe haften für den Ersatz eines von der Akkordgruppe verursachten 
Schadens anteilmäßig; eine gesamtschuldnerische Haftung entfällt. 

§ 11.3 Die Haftung des Arbeitnehmers als Mitglied einer Akkordkolonne entfällt, wenn er an der mangelhaften 
Leistung nicht mitgearbeitet hat und sich diese Tatsache aus den Arbeitsberichten der Akkordkolonne 
ergibt. 

§12 Änderungen und Ergänzungen 

§ 12.1 Werden neue Arbeitsmethoden oder Werkstoffe eingeführt, so haben die Tarifvertragsparteien innerhalb 
von zwei Monaten nach einem entsprechenden Antrag einer Tarifvertragspartei zu Verhandlungen 
zusammenzutreten und zu versuchen, auch insoweit zu einer tariflichen Regelung zu gelangen. 

§13   Schlichtung 

§13.1 Die Behandlung von Streitigkeiten aus diesem Tarifvertrag vollzieht sich nach den entsprechenden 
Bestimmungen des Rahmentarifvertrages fürdie arbeiterrentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer des 
Baugewerbes. Die für das Baugewerbe eingesetzten Schlichtungsinstanzen sind auch für das Fliesenleger- 
gewerbe zuständig, jedoch mit der Maßgabe, daß bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag je ein Arbeitgeber- 
und ein Arbeitnehmerbeisitzer aus dem Fliesenlegergewerbe eingeschaltet werden. 

§14   Ausschlußfristen 

§ 14.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhäitnis und^solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in 
Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach.der Fälligkeit gegenüber der 
anderen Vertragspartei schriftlich erhoben werden. 

§ 14.2 Lehnt die Gegenpartei den mündlich oder schriftlich geltend gemachten Anspruch ab oder erklärt sie sich 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach der Ablehnung oder dejn Fcistablauf gerichtlich geltend gemacht wird. 

§ 15  Ergänzende Regelung 

§ 15.1     Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesrahmentarifvertrags für das Baugewerbe vom 9.6.1997 
bzw. in der jeweils gültigen Fassung, soweit vorstehend keine besonderen Regelungen getroffen sind. 



§16   Anwendung 

§ 16.1 Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, ihren ganzen Einfluß zur Durchführung und Aufrechterhaltung 
dieses Vertrages geltend zu machen, Verstöße gegen diesen Vertrag und Umgehungen nachdrücklich zu 
bekämpfen, insbesondere keine im Widerspruch zu diesem Vertrag stehenden Kampfmaßnahmen zu 
unterstützen. 

§ 16.2 Die Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages wird von allen Tarifvertragsparteien gemeinsam bean- 
tragt. 

§ 17   Inkrafttreten und Laufzeit 

§ 17.1 Der Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 01.04.1998 in Kraft und ist bis 31.03.2003 unkündbar. Er verlängert 
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht vorher mit sechsmonatiger Frist durch eingeschriebenen Brief 
gekündigt wurde. Die Kündigung eines Arbeitgeberverbandes wirkt für alle. 

§ 17.2 Im Falle der Kündigung nehmen die Tarifvertragsparteien innerhalb von zwei Monaten nach Zugang 
Verhandlungen auf, um eine Einigung herbeizuführen. 

Koblenz, 20.01.1998 

"^^^^ 

IG Bauen^grar-Umwelt 
LandesvertDand Rheinland-Pfalz-Saar 

Baugewertigyerband RheinhesseFPPfalz e.V. 
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Anlage I 

Arbeitsanweisung (Leistungsbedingungen) 

Bauvorhaben: -  

Bauherr/Auftraggeber: 

Tel. 

ArchitekVBauleltung/ 
Bevollmächtigter: 

Tel. 

Art der Arbeiten: 

I   I siehe Anlage 

Ausführungsbeginn: 

Ausführungszeit: 

Material: 

□ siehe 
Lieferschein 

Bereitgestelltes 
Werkzeug: 
(Maschinen etc.) 

I   I siehe Anlage 

Der Zustand der Baustelle ist vor Arbeitsbeginn anhand der umseitigen Checkliste zu prüfen. 

Datum Unterschrift der Firma 
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Anlage II 

Checkliste 
Zustand der Baustelle vor Beginn der Fliesenarbeiten 

I   I fehlender Meterriß 

I   I' größere Unebenheiten bei Untergründen für Beläge im Dickbettverfahren 

I   I Unebenheiten bei Untergründen im Dünnbettverfahren 

[]] nicht gefüllte Mauenwerksfugen 

I   I größere Putzüberstände 

I   I fehlendes oder von der Angabe in den Ausführungsbezeichnungen abweichendes Gefälle 

I   I Ausblühungen 

I   I Spannungs- und Setzrisse 

I   I fehlende Abdichtung 

Q nicht ausreichende Konstruktionshöhe 

Q nicht fluchtrecht ausgebildete Bewegungsfugen 

I   I ungeeignete Temperatur- und Luftverhältnisse im Raum 

I   I zu glatte Flächen 

I   I zu feuchte Flächen 

I   I zu stark saugende Flächen 

Q gefrorene Flächen 

I   I verschmutzte Flächen 

I   I verölte Flächen 

I   I Gipsbatzen 

I   I fehlende Randstreifen bei schwimmenden Estrichen 

I   I keine Rechlwinkligkeit des Raumes 

I   I CM-Messung (Feuchtemessung) 

r~| Heizprotokoll bei Fußbodenheizung 

I   I unzureichende Schleifarbeiten an Anhydritestrich 

D 
Wird mindestens einer der oben aufgeführten Zustande festgestellt, ist unverzüglich der Arbeitgeber zu benachrich- 
tigen. 

Geprüft: 

Datum Unterschrift des Ausführenden 

12 



Anlage III 

I   I   Leistungsnachweis 

I   I  Zwischenleistungsnachweis 

Ausführungszeit 

vom  

bis  

Bauvorhaben: 

Bauherr/Auftraggeber: 

Tel. 

Architekt/Bauleitung/ 
Bevollmächtigter: 

Tel. 

Ausführender: 

Zeichenerklärung:  A = Akkordstunden, Z = Zeitlohnstunden, F = Feiertage, U = Urlaub, 
K = Krank, S = Schlechtwetter, E = Entschuldigte Fehltage, B = Betriebsratstätigkeit 

Geleistete Stunden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ges.-Stunden 
A A = 

Z Z = 

Position Art der Leistung Menge 

Einheit 
Stunden 

qm 
lfdm 

Stück 

Akkordleistungswert 
Multiplikator 
Stundenlohn 

Summe 

Endsumme/Übertrag 

Datum Unterschrift des Ausführenden 
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Anlage IV 

Aufmaß nach VOB (Konstruktionsmaße) 

Raum Bezeichnung der Arbeiten und Aufmaß 

Berechnung 

Pos. 
Ergebnis 

qm 
Ifdm 

Stück 

Einh. 
Preis 

DU 

• 
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Anlage V 

Bauvorhaben: 

Bauherr/Auftraggeber: 

Tel. 

Abnahmebescheinigung 

Architekt/Bauleitung/ 
Bevollmächtigter: 

Tel. 

Am heutigen Tage wurden folgende Leistungen abgenommen: 

I   I   Die Leistung ist mangelfrei 

I   I    Die Leistung befindet sich bis auf die nachstehend aufgeführten Mängel in vertragsgemäßem Zustand 

Diese Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zu beseitigen. 

Datum Architekt Auftraggeber Auftragnehmer 

■ . .;15 



Anhang 

Akkord- 
leistungswerte 
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Vor 1    Vorarbeiten 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert      DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbelt 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Vor 1.000-1.019 

Putz abschlagen, 
alten Plattenbelag 
entfernen, 
Balkenverwahrung mit 
Pappe, Draht und Vorputz 

Vor 1.000   Kalkputz abschlagen, 
entfernen und 
Arbeitsstelle säubern, je qm 0,60 

Vor 1.001    Gipsputz abschlagen, 
entfernen und 
Arbeitsstelle säubern, je qm 0,85 

Vor 1.002   Zementputz abschlagen, 
entfernen und 
Arbeitsstelle säubern, je qm 1,10 

Vor 1.003   alten Plattenbelag 
einschl. Mörtelbett 
abschlagen, je qm 1,10 

1 

Vor 1.004   Bespannen von Wänden 
mit Drahtgeflecht 
über dem Spritzbewurf, je qm 0,15 

Vor 1.005   Balkenverwahrung mit Pappe, 
Draht und Vorputz, 
bis 25 cm Breite, je Ifdm 0,20 

Vor 1.006   Baustahlgewebe oder ähn- 
liches als Mörtelträger im 
vorgeschriebenen Abstand 
von mindestens 1 cm vom 
Untergrund entfernt 
anbringen und ausdrücken, 
jeqm 1,00 

Vor 1.007   Setzen und Anarbeiten 
von Eckschienen, 
je Ifdm 0,40 

Vor 1.008   Einbauen von Kanten- 
schulz, Anbringen 
von Klebeschienen 
(z.B. Jolly-Profile) 
an Wandbelägen, je Ifdm 0,15 0,15    1 

Vor 1.009-1.019 

1 1 
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Vor 1    Vorarbeiten 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeilwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeltwert  |   DM 

Vor 1.020-1.029 
Putz herstellen 

1 

1 

Vor 1.020 ■ Verputzen auf normales 
•   Mauerwerk, 

bis 1,5 cm Dicke und je qm 0,50 

Vor 1.021    Verputzen auf normales 
Mauerwerk, 
bis 2,0 cm Dicke und je qm 0,70    1 

Vor 1.022   Verputzen auf nomnales 
Mauerwerk 
je weitere cm und je qm 
(nach 2 cm) 0,20    1 

Vor 1.023   Unterputz fertigen, 
wasserabweisend, 
abgerieben und geglättet, 
mindestens 2 cm dick, je qm 0,70     1 

Vor 1.024   Vorputzen' in Kühlräumen 
und dergleichen an lotrechten 
Kork-, Bitumen- oder 
ähnlichen Wänden, je qm 0,70 

L 

Vor 1.025-1.029 
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Vor 1    Vorarbeiten 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeilwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett       1 
Zeitwert  j   DM   | 

Vor 1.030-1.039 

Sanitärräume... 

Vor 1.030   lange Seite einer 
Einbauwanne einmauern, 
je Stück 1.25     1 

Vor 1.031   kurze Seite einer 
Einbauwanne einmauern, 
je Stück 0,48 

Vor 1.032   lange Seite einer 
Einbauwanne schräg ein- 
mauern, je Stück 1,60     1 

Vor 1.033   lange Seite einer 
Einbauwanne einmauern, 
mit Untertritt 
(Fußnische mit Sturzver- 
kleidung in Einbauwand) 1,70     j 

Vor 1.034   Einbau geschwungener 
Badewannen, je Stück 
-freie Vereinbarung 

Vor 1.035   eine Seite einer 
Brausewanne einmauern, 
je Stück 0,42     1 

Vor 1.036   Kontrollrahmen 
o.a. einsetzen, je qm 0,70     1 

Vor 1.037-1.039 

1 

1 

1 

> 
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Vor 1    Vorarbeiten 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  I   DM 

Dickbett 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Vor 1.050-1.069 
Unterboden herstellen 
Vor 1.050   zementgebundenen, 

abgeriebenen, verlege- 
gerechten Unterboden bis 
4,5 cm Dicke herstellen, 
jeqm 0,45    1 

Vor 1.051   zementgebundenen, 
abgeriebenen, verlege- 
gerechten UnteriDoden 
über 4,5 cm Dicke 
jeden weiteren 
cm herstellen, je qm 

■ 1 

0,05 

Vor 1.052   zementgebundenen, 
abgeriebenen, veriege- 
gerechten Unterboden bis 
4 cm Dicke herstellen, 
bei Gestellung 
von Fertigmörtel, je qm 

1 

0,30    1 

Vor 1.053   Dämmstoffe 
einschl. Randstreifen und 
Abdeckung veriegen, je qm 0,05    1 

Vor 1.054   Drahtgeflecht oder 
ähnliches in Mörtelbett 
einlegen, je qm 0,05 

Vor 1.055   Trennschienen mit 
Anker einbauen 
(ohne Stemmarbeiten), 
je Ifdm 0,30    1 

Vor 1.056   Trennschienen aus 
Winkelprofil 
ohne Anker einbauen, 
je Ifdm 0,20    1 

Vor 1.057   Mattenrahmen einbauen 
(ohne Stemmarbeiten), 
einschl. Glattstrich, je qm 1.00 

Vor 1.058-1.069 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeltwert   |   DM 

1       Dünnbett 
1   Zeltwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert |   DM   | 

Fliesen und Platten, 
glasiert 

Ver 2.000 - 2.049 

Rechteck, je qm 

Ver 2.000   10   x 10    cm 2,60     1 1,20     I 1.47     j 1.05 

Ver 2.001     4,0- 4,9 x 20-25 cm 2,60     1 1,20     I 

Ver 2.002     5   x 20    cm 1.47     j 1,05     j           1 

Ver 2.003     7,5x15    cm 2,48     1 1,16     i 1.41     i 1,01     i 

Ver 2.004     4-7 x 20-25 cm 1,60 1,33     1           1 

Ver 2.005    10,8 x 10,8 cm (Vilbo) 2,45     |. 1,15     1 

Ver 2.006   11,5x11,5 cm 2,34 1,11     j 1.35     j 0,96 

Ver 2.007   über 4,9 - 6,9 x 20 - 25 cm 2,73     1 1.51     1 1 

Ver 2.008   über 6,9-8   x 20-25 cm 2,55 1,45    1 

Ver 2.009     7,3x24    cm 1.25     I 0,89     1           1 

Ver 2.010     9,7 x 19,7 cm 1,23 0,87     j           1 

Ver 2.011    10   x 20    cm 2,06     I 1.02     1 1.22     I 0,87     1           1 

Ver 2.012   15   x 15    cm 1,99 1.00 1.18     1 0,84     !           1 

Ver 2.013   10,8x21,8 cm 1.97     1 0,99     1 

Ver 2.014   11,5x24    cm 1,90 0,97 1,14     1 0,81     I           1 
Ver 2.015   15   x 20    cm 1.87     1 0,96     1 1,13     I 0,80     1           1 

Ver 2.016    12,5x25    cm 1,86 0,96     1 1.12     1 0,80     1 

Ver 2.017    18    x 18    cm 1,85     1 0.95     1 

Ver 2.018   13   x 26    cm 1.84     I 0,95     1 

Ver 2.019   17,5x20    cm 1,83     1 0,94     1 1,11     1 0,79     1           1 

Ver 2.020   20   x 20    cm 1.78     I 0,93     1 1,09     1 0,77     I           1 
Ver 2.021    14,6x30    cm 1,08     1 0,77     1           1 

Ver 2.022   15   x 30    cm 1.75     1 0,92     1 1.07     1 0,76     1           1 

Ver 2.023   20    x 25    cm 1,73     1 0,91      1 1.06     1 0,75     I           1 

Ver 2.024   24   x 24    cm 1,87     1 0,99    1 1,16     1 0,81     1 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DIV1 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Diokbett 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Ver 2.025   20   x 30    cm 1,87    j 0,99 1,16 0,81 

Ver 2.026   25    x 25    cm 1,85     1 0,99     1 1,14    1 0,81     I 

Ver 2.027    19,5x40    cm 1,13    1 0,80     j 

Ver 2.028   20    x 40    cm 1,82     i 0,98     1 

Ver 2.029   24   x 36    cm 1.12    1 0,79     j 

Ver 2.030   24   x 36,5 cm 1,79     1 0,97    1 

Ver 2.031    30   x 30    cm 1,79     1 0,97 1,12    1 0,79     j 

Ver 2.032   25   x 51    cm 1.10    1 0,78     1 

Ver 2.033   40    x 40    cm 1,09 0,77 

Ver 2.034-2.049 

Fliesen und Platten, 
glasiert 
Ver 2.050-2.059 
Sechseck, je qm 

1- 

Ver 2.050   -10 cm groß 1,55     1 1,11     I 

Ver 2.051   -12 cm groß 1,36     1 0,97     j 

Ver 2.052   -14 cm groß 1,26     1 0,90     1 

Ver 2.053   -15 cm groß 1,22     [ 0,87     j 

Ver 2.054-2.059 

Fliesen und Platten, 
glasiert 
Ver 2.060 - 2.069 
Achteck, je qm 

Ver 2.060   -10 cm groß 1,54     1 1,00     I 

Ver 2.061   -14 cm groß 1,25     1 0,89     1 

Ver 2.062   -15 cm groß 1,22     j 0,87     j 

Ver 2.063   -17 cm groß 1,17     1 0,84     1 

Ver 2.064-2.069 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag                | 

Dickbelt 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbetl 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM   | 

Fliesen und Platten, 
glasiert 

Ver 2.070 - 2.079 

kreisförmige mit und 
ohne Einlagen sowie mit 
runden oder 
geschweiften Kanten 
einzeln verlegt, je qm 
Ver 2.070   bei 106-115 Stück 1,82 1.30 

Ver 2.071    bei  96-105 Stück 1,76     1 1,26     1           1 

Ver 2.072   bei  86-  95 Stück 1,70     j 1,22     1           1 

Ver 2.073   bei  76- 85 Stück 1 1,64     1 1.17     1           1 

Ver 2.074   bei  66- 75 Stück 1,57     1 1.13     1 

Ver 2.075   bei  56- 65 Stück 1,51     1 1.08     1           1 

Ver 2.076   bei  46- 55 Stück 1,45     I 1,04     I           1 

Ver 2.077   bei  36- 45 Stück 1.39 1.00 

Ver 2.078   bei  26- 35 Stück 1,33     1 0.95     j           1 

Ver 2.079 

Fliesen und Platten 

Ver 2.080-2.089 

zement- oder kunststoff- 
gebundene Bodenplatten 
oder Bodenplatten mit 
zementgebundener 
Oberschicht, je qm 
Ver 2.080   20 cm Baiinenbreite 1,10    1 

Ver 2.081    25 cm Bahnenbreite 0,96    1 

Ver 2.082   30 cm Bahnenbreite 
und größer 0,89     1 

Ver 2.083   Asphaltplatten 25 x 25 cm 0,96     1 

Ver 2.084-2.089 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zellwert |   DM 

Dickbett 
Zeltwert 1   DM 

Dünnbett 
Zellwert |   DM 

Mosaik 

Ver 2.100-2.109 

Vorderseite auf Papier 
geidebt, je qm 

Ver 2.100   mit geraden Kanten, 
Kantenlänge bis 2 cm 2,27    1 1,62     1 

Ver 2.103   mit geraden Kanten, 
Kantenlänge bis 10 cm 1,68 2,06 1,47     1 

Ver 2.104   Kombimosaik und Mosaik 
mit runden oder 
geschweiften Kanten 1,85     1 2,27     1 1,62     1 

Ver 2.105-2.109 

Mosaik 

Ver 2.110-2.119 

Verbunden durch Stoffe, 
die nach dem Ansetzen 
bzw. Verlegen nicht 
entfernt werden müssen 

Ver 2.110   mit geraden Kanten, 
Kantenlänge bis 2 cm 1,62     1 1,16     i 

Ver 2.111    mit geraden Kanten, 
Kantenlänge bis 10 cm 1,20 1,47 1,05 

Ver 2.112   Kombimosaik und Mosaik 
mit runden oder 
geschweiften Kanten 1,32     1 1,62     1 1,16     1 

Ver 2.113-2.119 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag                 | 

Dickbett 
Zeitwert  |  DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM   | 

Natursteinplatten 

Ver 2.200-2.209 

Naturstein 

Ver 2.200   bis 20 cm Kantenlänge, 
jeqm 2,15    I 1,55    I 

Ver 2.201   bis 30 cm Kantenlänge, 
jeqm 2,00 1,45 

Ver 2.202   über 30 cm Kantenlänge, 
jeqm 1,85    1 1,35     1 

Ver 2.203   Block- und sonstige 
vorstehende Leisten, je Ifdm 0,23     1 0,18     1 

Ver 2.204   bis zu einer Plattenbreite 
von 40 cm, je qm 1,28    1 

1 

Ver 2.205   über 40 cm Plattenbreite, 
jeqm 1,37     1 

Ver 2.206   in verschiedenen Breiten 
und/oder Längen, 
jedoch nicht unter 20 cm, 
jeqm 1,26     1 

Ver 2.207-2.209 

Natursteinplatten 

Ver 2.210-2.219 

Natursteinriemchen 
und Zyklome 
bei Flächenverkleidung, 
jeqm 

Ver 2.210   - bis 30 mm Schichthöhe 4,60 2,75 
1           1 

Ver 2.211   - bis 40 mm Schichthöhe 4,10     1 2.45     1 

Ver 2.212   - bis 50 mm Schichthöhe 3,60     1 2,15     j 

Ver 2.213   - über 50 mm Schichthöhe 3,10     1 1,85     1 1 1 

Ver 2.214-2.219 

1 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert  |  DM 

Dünnbelt 
Zeltwert |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Natursteinplatten 

Ver 2.220 - 2.229 

Polygonale Beläge 

1        j 
1 

Ver 2.220   - auf der Baustelle 
zugeschnitten 3,04     1 

Ver 2.221   - werkseitig zugeschnitten 2,24     1 
1 

Ver 2.222-2.229 

Natursteinplatten 

Ver 2.230 - 2.239 
Römischer Verband 

•  1 

Ver 2.230   - auf der Baustelle 
zugeschnitten 5,00     1 

Ver 2.231   - werkseitig zugeschnitten 1,76     1 

Ver 2.232-2.239 

Sockel/Stufen 

Ver 2.300-2.309 
Sockel, je Ifdm 

Ver 2.300   Stellsockel bis 10 cm Höhe 
und bis 20 cm Länge, 
je Ifdm 0,32     1 0,21      1 

Ver 2.301   Stellsockel bis 10 cm Höhe 
und über 20 cm Länge, 
je Ifdm 0,30     1 0,17     1 

Ver 2.302   Socke! aus Fliesen und    . 
Platten, Klinker, Spalt- 
platten und Ziegelfliesen 
(Ver 2) schneiden, je Ifdm 0,05     1 0,05     1 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett       1 
Zeitwert |   DM   | 

Ver 2.303   Socke! aus Fliesen und 
Platten, Klinker, Spalt- 
platten und Ziegelfliesen 
(Ver 2) schneiden mit Naß- 
schneidemaschine, je Ifdm 0.20 0,20 

Ver 2.304   Hohikehlsockel 0,40     I 0,24     1           1 

Ver 2.305   Sockel aus Mosaik bis zu 
einer Höhe von 10 cm 
einschl. Vorbereiten des 
Untergrundes 0,50     1 0,30     1 

Ver 2.306   Treppensockel, abgestuft 
bis zu einer Höhe von 10 cm, 
abgewickelt gemessen 0,47     1 0,35     1 

Ver 2.307   Treppensockel, 
schräg geführt, 
einschl. Zwickel 0,85 0,60 

Ver 2.308-2.309 

Sockel/Stufen 

Ver 2.310-2.319 

Treppensockel aus 
Naturwerkstein oder 
Betonwerkstein, 
abgestuft bis zu einer 
Höhe von 10 cm, je Ifdm 

1 

Ver 2.310   - abgewickelt gemessen 0,40     1 0,30     1 

Ver 2.311   - wie vor, 
jedoch abgepaßt geliefert 0,30     1 0,20     1 

Ver 2.312   - schräg geführt, 
bei Lieferung 
einschl. Zwickel 0,55     1 0,35     1 

Ver 2.313-2.319 
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Ver 2   Verlegung 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeltwert   |   DM 

DOnnbett 
Zellwert |   DM 

Dickbetl 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Sockel/Stufen 

Ver 2.400 - 2.409 

Stufen, je Ifdm 
■  1 

Ver 2.400   Winkelstufen verlegt 0,83     j 

Ver 2.401    Dreieckstufen oder 
Blockstufen verlegt 1,20     1 

Ver 2.402   Stufenbeläge aus 
Werkstücken aus 
Natur-, Betonwerkstein o.a. 0,78     I 

Ver 2.403   - Auftritt gewendelt 
(größte Länge gemessen) 1 0,78 

Ver 2.404   Stoß 0,28     1 

Ver 2.405 - 2.409 

Sockel/Stufen 

Ver 2.410-2.419 

Stufenbeläge aus 
Einzelplatten 
(Stoß und Auftritt) 

I 

Ver 2.410   -10 X 30 cm Auftrittplatte, 
je Ifdm 1,60     1 

Ver 2.411   -15 X 30 cm Auftrittplatte, 
je Ifdm 1,38     1 

Ver 2.412   - 20 X 30 cm Auftrittplatte, 
je Ifdm 

1 

1,28     1 

Ver 2.413   - 30 X 30 cm Auftrittplatte, 
je Ifdm 1.15     1 

Ver 2.414   Stufenbeläge aus Einzel- 
spaltplatten (Stoß und 
Auftritt einsclil. Schenkel) 1,60 

Ver 2.414-2.419 
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Neb 3  Nebenarbeiten 
Wandbelag Bodenbelag                | 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett       1 
Zeitwert  |   DM   | 

Nebenarbeiten 
an Wänden 
Neb 3.000-3.019 
Aligemein 

Neb 3.001   Verfugen mit dem Fugeisen, 
je Ifdm 0,05 0,05     1 

Neb 3.002  Fensterbank aus Werkstück 
(zu berechnende 
Mindestbreite 15 cm) 
bis 5 qm verlegen, je qm 1,20     1 

Neb 3.003  Fensterbank aus Werkstück 
(zu berechnende 
Mindestbreite 15 cm) 
über 5 qm verlegen, je qm 1,10     1 

Neb 3.004 Fensterbank aus Werkstück 
(zu berechnende 
Mindestbreite 15 cm) 
auf vorhandene Konsole 
verkleben, je qm 1,00    I 

Neb 3.005 Scheuerleisten aus Natur- 
stein oder Betonwerkstein 
oder ähnlichem bis zu einer 
Höhe von 10 cm ansetzen, 
je Paar 0,25 

Neb 3.006  Konsole einschließlich 
Stemmarbeiten 
in Beton, je Stück 0,30     1 

Neb 3.007  Konsole einschließlich 
Stemmarbeiten in Backstein, 
Bims, Ytong, je Stück 0,20     I 

Neb 3.008   Herstellen von Löchem 
(Öffnungen, die von der 
einzelnen Fliese oder Platte 
voll umschlossen sind) in 
Spaltplatten, Steinzeug 
und Feinsteinzeug ohne 
Gestellung einer Loch- 
maschine 
je Loch gleich 
welchen Durchmessers 0,10    1 0,10    1 

Neb 3.009   Herstellen von sonstigen 
Öffnungen/Aussparungen, 
die von dem Belag voll 
umschlossen sind, in Spalt- 
platten, Steinzeug und 
Feinsteinzeug je Öffnung/ 
Ausspamng gleich 
welcher Größe 0,05 0,05 

Neb 3.010-3.019 
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Neb 3  Nebenarbeiten 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Nebenarbeiten an Böden 

Neb 3.050 - 3.069 

Schwimmbecken 

Neb 3.050  Dehnungsfugen anlegen, 
soweit Platten geschnitten 
werden müssen, je Ifdm 0,15     1 

Neb 3.051   Schließen mit Schlauchprofil, 
je Ifdm 0,05     1 

Neb 3.052  Dehnungsfugen herstellen 
durch Einarbeiten von 
u-förmigen Fugenbändern 
mit im Mörtelbett liegenden 
Laschen, je Ifdm 0,35    1 

Neb 3.053  Beckenumrandung aus 
Formsteinen, 
Einzellänge 15 cm, je Ifdm 1,35     1 

Neb 3.054  Beckenumrandung aus 
Formsteinen, 
Einzellänge 24 cm, je Ifdm 1,10    1 

Neb 3.055  Überlaufrinne aus 
Formsteinen, 
Einzellänge 15 cm, je Ifdm 1,65 

1 

Neb 3.056 Überlaufrinne aus 
Formsteinen, 
Einzellänge 24 cm, je Ifdm 1,35 

Neb 3.057  Schräge aus Wandplatten 
auf Maß zugeschnitten 
(hierunter ist die Schräge 
über der Überlaufrinne zu 
verstehen), 
je Ifdm 0,60     1 

Neb 3.058 Leitersprossen (Keramik) 
einschl. Herstellen, 
Verdrahten und 
Einbauen der Sprossen, 
je Sprosse 2,10     1 

' 

Neb 3.059-3.069 
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Zus 4  Zuschläge 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünribett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett       1 
Zeitwert  j   DM   | 

Zus 4.000 - 4.099 

Zuschläge 

Zus 4.001   Anschiußarbeiten des Stufen- 
belages an den Bodenbelag 
(Ver 2.400-2.419), je Ifdm 0,25 

Zus 4.002  Viereckige Bodeneinläufe 
mit Gehrung, je Stück 0,40     1 

Zus 4.003   Viereckige Bodeneinläufe 
ohne Gehrung, je Stück 0,20     1 

Zus 4.004   Scharfkantiges Anarbeiten 
an Rundungen, je Ifdm 0,30 

Zus 4.005   einfaches Beiarbeiten 
an Rundungen, je Ifdm 0,20     I 

Zus 4.006   Verlegung unglasierter 
Platten mit rauher 
Oberfläche der Pos. Ver 2 0,10    1 0,10    1 

Zus 4.007   Verlegung von Steinzeug 
und Spaltplatten an Fassaden 
bis Erdgeschoß (Oberkante) 15%     1 15%     I 

Zus 4.008   Verlegen von Einlagen in 
derselben Fabrikationsdicke 
der Pos. Ver 2.070-2.079 20% 20% 

Zus 4.009   Fugenschnitt an Wand und 
Boden durchlaufend an 
zumindest 3 Wänden, 
je qm (Bodenbelag nicht 
gerechnet) 0,10    1 0,10    1 

Zus 4.010   diagonale Verlegung 
einschließlich Schneiden, 
jeqm 0,20    ' 0,20    1 

Zus 4.011   Verarbeitung von Fein- 
steinzeug (Fliesen mit 
geringer Wasseraufnahme 
bis0.05%-EN176) 10%    1 10%    1 10%    1 10%    1 

Zus 4.012   Veriegung von Fliesen, deren 
Oberflächen eine Mehrarbeit 
beim Reinigen erfordert 
(z.B. geriefte, gekörnte, 
gewaffelte...), je qm 0,10    1 
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Zus 4   Zuschläge 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeilwert   |   DM 

Dünnbelt 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Zus 4.013   Rückseitig geneckte Platten 
(Nockenhöhe über 2 mm), 
jeqm 0,20     1 0,15     1 

Zus 4.014   Verlegung von Fliesen mit 
scharfkantiger Pyramiden- 
oberfläche, je qm 0,20    1 

Zus 4.015   Verlegung von Längs- 
schenkelplatten 
(z.B. Balkonrandplatten 
bis 11,5 cm Breite), je Ifdm 0,25    1 

Zus 4.016  Verlegung von Rinnenplatten, 
je ifdm 0,25 

Zus 4.017  Verlegung von zwei Hohl- 
kehlsockel als Rinne flach 
im Bodenbelag, je Ifdm Rinne 0,50     1 

Zus 4.018   Bordüre oder Streifen bis 
3 cm Breite 
Ifdm von Querfuge zur 
nächsten Querfuge 
gemessen 0,15    1 0,15     1 

Zus 4.019   Bordüre oder Streifen 
über 3 cm -12 cm Breite 
Ifdm von Querfuge zur 
nächsten Querfuge 
gemessen 0,10    I 0,10    1 

Zus 4.020   Aufbringen gesundheits- 
gefährdender Voranstriche, 
jeqm 0,15     1 0,15     1 0,15     1 0,15     1 

Zus 4.021   Aufbringen sonstiger 
Voranstriche, je qm 0,10 0,10 0,10 0,10 

Zus 4.022   Verlegung im römischen 
Verband, je qm 0,25     1 0,25     1 

Zus 4.023   Verlegung einer 
geschlossenen Boden- 
fläche bis 15 qm als einzige 
Leistung der Maßnahme 
mit mehr als drei Anschluß- 
stellen, z.B. Türleibungen/ 
-Öffnungen, Öffnungen, 
Nischen, Aussparungen... 
(außer Wandanschlüssen) 
freie Vereinbarung 

1 1 

Zus 4.024   Seifenschalen vertieft, 
einschl. Stemmarbeiten, 
Zuschlag je Stück 0,38     1 
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Zus 4  Zuschläge 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert  |  DM 

DQnnbetI 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM   | 

Zus 4.025   Rollenhalter vertieft, 
einschl. Stemmarbeiten, 
Zuschlag je Stück 0,38     1 

Zus 4.026   Handgriffe (ca. 30 cm lang) 
an der Badewanne in den 
Fliesenbelag einarbeiten, 
Zuschlag je Stück 0,50     1 

Zus 4.027   Verlegen von Platten auf 
nichtsaugfähige isolierte 
Wände wie z.B. Kork-, 
Hansit-, Wandex- oder mit 
Bitumen gestrichene 
Wände, Zuschlag je qm 0,25 

Zus 4.028   Ansetzen von Stürzen von 
mehr als 0,25 qm Fläche 
und Decken sowie überhän- 
genden Wänden von mehr 
als 30°, Zuschlag 50%     1 

Zus 4.029   Bekleiden von 
runden Wänden 35% 

Zus 4.030   Bodenplatten auf Treppen- 
podesten unter 10 qm, 
Zuschlag je qm 0,25    1 

Zus 4.031   Herstellen der Schräge 
(Neb 3.057) im Verlauf des 
Gefälles im Schwimmbecken 
an den Wandbelägen über 
der Hohlkehle bzw. des 
Bodens, Zuschlag je Ifdm 0,25     1 

.     1 

Zus 4.032   Bullaugen und Lampen in 
der Beckenwand, 
Zuschlag pro Stück 0,55 

Zus 4.033   Kehlleisten, Zuschlag je Ifdm 0,25     1 

Zus 4.034   Herstellung von wasser- 
abweisenden Putz 10%    1 - 

Zus 4.035   Arbeiten in während der 
Leistung genutzten Wohn- 
räumen, wo nur unter 
erschwerten Bedingungen 
gearbeitet werden kann 
freie Vereinbarung 

Zus 4.036   Arbeiten in Maschinen- 
räumen 
freie Vereinbarung 
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Zus 4  Zuschläge 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Zus 4.037   Anfertigen von Jollys 
mit Stellung der 
Naßschneide-Maschine 
Ifdm Ecke einmal gemessen 0,20    1 0,20    1 

Zus 4.038   Ausfugen mit wasser- 
abweisendem Fugmaterial, 
jeqm 0,10    j 0,10    1 

Zus 4.039   Arbeiten nach dem 
Buttering- und 
Floating-Verfahren 
freie Vereinbarung 

• 

Zus 4.040   Anbringen von 
Mörtelträgerplatten 
freie Vereinbarung 

Zus 4.041   Verarbeiten von Stoffen 
zur Wärme- und Kälte- 
dämmung sowie zum 
Feuchtigkeitsschutz 
freie Vereinbarung 

Zus 4.042   Kleben mit Epoxidharzen 
freie Vereinbarung 

Zus 4.043   Verfugen mit Epoxidharzen 
o.a. 
freie Vereinbarung 

1 

Zus 4.044-4.099 

1 
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Abs 5 Abschläge 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbelt 
Zeitwert  |  DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert |   DM 

Dünnbett       1 
Zeitwert  |   DM   | 

Abs 5.000 - 5.099 
Abschläge 

Abs 5.000  Abschlag, wenn Fliesen 
in Verlegeeinheiten 
zusammengefaßt sind, je qm 0,10 0,10 0.10 

Abs 5.001   Abschlag bei Gestellung 
eines fertig gemischten 
plastischen Klebers, je qm 0,10     1 0,10     1 

Abs 5.002  Abschlag für offengelassene 
Fugen bei gesäuberten 
Platten, je qm 0,20    1 0,20     I 0,20    1 0,20     1 

Abs 5.003 Abschlag, wenn Trocken- 
fertigmörtel gestellt und 
angeliefert wird für 
Pos. 1.050 und 1.051 25% 

Abs 5.004 Abschlag, wenn Naßfertig- 
mörtel gestellt und 
angeliefert wird für 
Pos. 1.050 und 1.051 

50% 

Abs 5.005  Abschlag, wenn beim 
Vertegen von Steinzeug- 
fliesen und -platten Fertig- 
mörtel in der richtigen 
Konsistenz mit Verzögerer 
gestellt und angeliefert wird 0,15 

Abs 5.006-5.099 
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Bes 6   Besondere Arbeiten 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   | 'DM 

Dünnbetl 
Zeitwert  |   DM 

Dickbett 
Zeitwert  |   DM 

DQnnbett 
Zeitwert |   DM 

Bes 6.000-6.019 

Freistehende Wände 
Trennwandsteine 
Bes 6.000   11,5x11,5 cm, 

ca. 3 cm dick im Raiimen 
versetzt, oline Kelile, je qm 3,78     1 

Bes 6.001   11,5x11,5 cm, 
ca. 6,5 cm dicl< waagereclit 
versetzt, je qm 3,53    1 

Bes 6.002   11,5 x 24 cm, 
ca. 5 bis 6,5 cm dicl< 
waagerectit versetzt, je qm 3,40     [ 

• 1 

Bes 6.003   11,5 x 24 cm, 
ca. 5 bis 6,5 cm dici< 
iioctikant versetzt, je qm 3,83     1 

Bes 6.005  Aufstellen von eisernen 
Türzargen (außer Umfas- 
sungszargen bei Massiv- 
mauerwerk), je Stück 1,83 

Bes 6.006-6.009 
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Bes 6   Besondere Arbeiten 
Wandbelag Bodenbelag 

Dickbett 
Zeitwert   |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert |   DM 

Dickbett 
Zeitwert  |   DM 

Dünnbett 
Zeitwert  |   DM 

Bes 6.010-6.019 
Zuschläge 
mit Kehle einseitig 
gemessen waagerecht 
und senkrecht 

1 

Bes 6.010   -bei 11,5x11,5 cm, 
Zuscliiag je Ifdm 0,43 

1 

Bes 6.011   - bei 11,5 X 24 cm, 
Zuscliiag je Ifdm 0,21      1 

Bes 6.012  Türumrahmungen aus 
Zargensteinen 
einschl. Einbau von Schließ- 
blechen und Fitschen, 
Zuschlag pro Tür 2.51      1 

Bas 6.013  für Sitze (Formstücke), 
Zuschlag je Stück 0,94     1 

Bes 6.014  für Unterspülungen, 
die aus Formsteinen 
herzustellen sind, 
Zuschlag je Ifdm 0,51      1 

Bes 6.015-6.019 
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